
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII): Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

 
 
 
§ 22 Grundsätze der Förderung 

 
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des 
Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege 
wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt 
des Personensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von Ta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch re-
geln, dass Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 
 
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
 
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 
vereinbaren zu können. 
 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzel-
nen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
 
§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 
 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als 
Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instru-
menten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in 
ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 
 
1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder 
und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Ge-
meinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung, 
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern 
und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu un-
terstützen. 
 
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angele-
genheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 
 



(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten ge-
schlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von 
den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige Betreuungs-
möglichkeit sicherzustellen. 
 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 
Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionel-
len Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. 
 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des Förderungs-
auftrages nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. 
 
§ 23 Förderung in Kindertagespflege 
 
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermitt-
lung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der 
erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Be-
gleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleis-
tung an die Tagespflegeperson. 
 
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 
 
1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sach-
aufwand entstehen, 
2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von Ab-
satz 2a, 
3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversi-
cherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer an-
gemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson und 
4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung. 
 
(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. Der Betrag 
zur Anerkennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht 
auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der Leistung und die Anzahl sowie 
der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen. 
 
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlich-
keit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und 
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten 
verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der 
Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in 
anderer Weise nachgewiesen haben. 
 
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung 
in allen Fragen der Kindertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist 
rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Zusam-



menschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert 
werden. 
 
§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch 
auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ha-
ben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung 
steht. 
 
(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vor-
zuhalten. 
 
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Tagesein-
richtung oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn 
 
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder 
2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit 
suchend sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hoch-
schulausbildung befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 
 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person 
an die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung rich-
tet sich nach dem individuellen Bedarf. 
 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen 
sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1 oder 2 in An-
spruch nehmen wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die 
pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl 
zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der be-
absichtigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen. 
 
(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 Abs. 3 können auch vermit-
telt werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. In diesem Fall 
besteht die Pflicht zur Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 
nicht; Aufwendungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können erstattet werden. 
 
(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. 
 
§ 24a Übergangsregelung und stufenweiser Ausbau des Förderangebots für 
Kinder unter drei Jahren 

 
(1) Kann ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe das zur Erfüllung der Verpflichtung 
nach § 24 Abs. 3 erforderliche Angebot noch nicht vorhalten, so ist er zum stufenwei-



sen Ausbau des Förderangebots für Kinder unter drei Jahren nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 und 3 verpflichtet. 
 
(2) Die Befugnis zum stufenweisen Ausbau umfasst die Verpflichtung, 
 
1. jährliche Ausbaustufen zur Verbesserung des Versorgungsniveaus zu beschließen 
und 
2. jährlich zum 31. Dezember jeweils den erreichten Ausbaustand festzustellen und 
den Bedarf zur Erfüllung der Kriterien nach § 24 Abs. 3 zu ermitteln. 
 
(3) Ab dem 1. Oktober 2010 sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, 
mindestens ein Angebot vorzuhalten, das eine Förderung aller Kinder ermöglicht, 
 
1. deren Erziehungsberechtigte 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hoch-
schulausbildung befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten; 
lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person 
an die Stelle der Erziehungsberechtigten; 
2. deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist. 
 
(4) Solange das zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 3 erforderliche Ange-
bot noch nicht zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der frei werdenden und der 
neu geschaffenen Plätze Kinder, die die in § 24 Abs. 3 geregelten Förderungsvo-
raussetzungen erfüllen, besonders zu berücksichtigen. 
 
(5) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über 
den Stand des Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen. 
 
§ 25 Unterstützung selbst organisierter Förderung von Kindern 

 
Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern 
selbst organisieren wollen, sollen beraten und unterstützt werden. 
 
§ 26 Landesrechtsvorbehalt 
 
Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben 
und Leistungen regelt das Landesrecht. Am 31. Dezember 1990 geltende landes-
rechtliche Regelungen, die das Kindergartenwesen dem Bildungsbereich zuweisen, 
bleiben unberührt. 
 

 
§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 
(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushalts des Er-
ziehungsberechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wö-
chentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der Erlaubnis. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet 
ist. Geeignet im Sinne des Satzes 1 sind Personen, die 



 
1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit 
Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 
2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 
 
Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertages-
pflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise 
nachgewiesen haben. 
 
(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern. Im Einzelfall kann die Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern 
erteilt werden. Landesrecht kann bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreuung von 
mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern erteilt werden kann, wenn 
die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pflegestelle dürfen 
nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tagesein-
richtung. Die Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer Nebenbestim-
mung versehen werden. Die Tagespflegeperson hat den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder 
der Kinder bedeutsam sind. 
 
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung 
in allen Fragen der Kindertagespflege. 
 
(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 
 


